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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Ustert, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Bond ll. à. I.VI. Bern, den 2. Sept. 1799. (12. Brumaire Vin.)

Gesezgebung.
Grosser Rath, 18. Okt.

(Fortsetzung.)
Billeter im Namen einer Commission

schlägt in dem vom Senat verworfenen Beschluß
über Verkauf der Nationalgüter folgenden neuen
iz. § vor. „Bei jedem besondern Verkauf der
Nationalgüter sollen wenigstens ein Viertheil
des Kaufschillings baar, ein Viertheil desselben

denn wenn wir festsetzen, wie viel wenigstens
baar an solche Verkaufe bezahlt werden müsste
so werden wir nie niehr als dieses festgesezte Mi-
nimum erhalten können, und dagegen vielleicht
oft Käufer entfernen die die größte Sicherheit,
aber doch nicht baares Geld auf der ^Stelle
liefern können. Nin dem Senat in kleinen Din?
gen zu entsprechen, will er einzig noch beifü-
gen, daß ein Suppléant der Verwaltungskain?
mer auch zum Verkauf zugezogen werde, weil

verbürgt, und mir Vcrfluß eines Jahres nachher Senat hierauf einigen Werth sezt, und die
dem Verkauf bezahlt werden, dem Direktorium
aber^ überlassen seyn, die Zahlungstermine für
dje übrigen Viertheile zu bestimmen, welche in
zedem thalle bis zu ihrer gänzlichen Abzahlung
auf den erkauften Gütern unterpfändlich verst?
chert werden sollen.

An Verwerth kann diesem Vorschlag nicht
beistimmen, weil er glaubt, wir können über
die Zahlungstermine kein Gelez machen, weil
dieses in den einru Fallen dem Staat, und in
andern den Käufern nachtheilig und beschwer?
lich fallen kernte, ohne dadurch einen wahren
Nutzen zu stifte» ; er redert also Beibehaltung
des iz. §, wie er im ersten Beschluß war,und w'll statt z Vcrstcîzerungstagrn, nur 2
solche haben, um Unkosten zu vermeiden

Verminderung eines Versteigerungstag die Kos
sten dieser kleinen Lustreise oushalten wird.

H über folgt, weil er gerne in solchen Sa?
chen der Vollziehung etwas Freiheit zuläßt, um
nach den Umstanden handlen zu können, und
die Ratifikation der Verkaufe durch die Fese;-
gebung allen Mißbräuchen vorbeugt.

Andcrwerths und Kochs Anträge wer--
den angenommen.

Auf Kochs Antrag wird die Befoldungs-
commission aufgefodert, über die Besoldung
der Kanzlei des Senats ehestens ein Gutachten
vorzulegen.

Cerrard, im Namen einer Commission,
legt ein Gutachten vor, über Strafe gegen un?
richtige Einziehung der Einregistrirungsgebühr,

beharret auf dem Gutachten, >im!welches bis morgen auf den Kanzleilssch gelegtàch vom Senat Genehmigung dieses Bc?!wirh.
' ' v »

schlusses zu erhalten.
Das Direktorium übersendet folgende Böthe^"âog v.^Eff. ß-mmt Anderwcrth bei;

doch um dem Ocnat, der in einer üblen Ver'
gewesen zu seyn scheine, eini?

germaßen zu entjvrechen, will er den Vieetk-il
oer Kausmmmc logle-eh baar bezahlen, und

drei Viertheile dem Direktorium
die Bedinge zu bestimmen überlassen.

And er werth beharret auf seinem Antrag,
.loch .st zwar gerne gefällig gegen den Se?

nae, allein Andcrwerths Bemerkungen sind so
lichtig, daß er dessen Antrag ganz' beistimmt:

schaft:

Das Vollzichungsdirektorium der helvetischen
einen »nd untheilbaren Republik, an die
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gefezgebcr!
Das Direktorium übersendet Ihnen hiebei

die Prozedur samt den einschlägigen Schriften
betreffe des Michel Gemsch von Schwyj, wrl?
cher vom obersten Gerichtshof unter andern
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Strafen auch zu der einer zweijährigen Gefan-
genschaft in dem Zuchthause verurkheilt worden,
weil er Antheil an der Insurrektion genommen,
welche im Monat August und Sept. l?98 in

Schwyz statt hatte. „ ^Die Zeugnisse des Unterstatthalters und der

Munizipalitat von Schwy; über seine Sitten,
die Betrachtung der verschiedenen Uebel, worin
seine Familie wahrend dem Kriege mach und

nach gestürzt worden, die dadurch aller Mittel
beraubt ist, sich zu erhalten; die Erwägung,
daß der Verurtheilte die Ausschweifungen eini-
germaßen hinderte, welchen sich die Insurgea-
ten überlassen wollten; alle diese Beweggründe,
BB. Gesezgebcr, veranläßet, das Direktorium,
Ihnen eine Nachlassuug von einem Theile der

Straft des B. Gcmsch, nemlich der Verhaft
tung in dem Zuchthause vorzuschlagen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollz. Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktor, der Gen. Sekretär,
Mousson.

Auf Schlumpfs Ankrag wird diese Both-
schuft einer Commission überwiesen, in die ge-
ordnet werden: Schlumpf, Vonderflü-e
und Rellstab.

Auf Anderwerths Antrag sollen die Saal-
inspektoren innert 4 Tagen Rechnung ablegen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes

Comite.

Senat, 18. Oktober.
Präsident: Frossard.

Durchs Skrutinium werden als Suppleanten
jn die Revisionscommission der Constitution

ernannt: Lüthard, Cart und Barras.
Doch verlangt für 10 Tage Urlaub.

Schneider begehrt für 14 Tage Urlaub.

Lauper thut das gleiche Begehren.

Meyer v. Arb. wiederholt sein früheres
Urlaubsbcgehren.

Schwaller will so lauge keinen Urlaub ge-

ben, bis wenigstens 40 Mitglieder wieder bei-

sammen sind. Dieser Antrag wird ange-

«ommen., „, .55Es finden sich beim Namensaufruf 40 Glie-
der in Bern anwesend.

La fie ch ere verlangt für Muret, der neuer-

dings in den Senat gewählt worden, Urlaub
für 4 Wochen.

Lüthi v. Sol.: Wir können dem B. Mu-
ret weder Urlaub geben, noch ihn als wirk-
liches Mitglied des Senats ane kennen, bis
er entweder seine Vollmachten vorgelegt hat,
oder der Vecbalprozeß der Wahlaersammlung
vom Leman uns zugekommen ist. Diese Verta-
gung wird angenommen.

Die mit zu Ende gegangenem Urlaub ab-

weftnden Glieder, sollèn schleunig zurükzukom-
men, eingeladen werden.

Reglement für die Kanzlei des großen
Raths.

Angenommen in der Sitzung des großen Raths
vom 8. Okt. r/yy.

Pflichten der Angestellten.
Ob er schreib.ee.

1. Der Obsrschreiber muß laut dem § 51.
des Reglements beider Sprachen völlig kundig
seyn.

2. Er ist für die Arbeiten aller Angestellten
an der Kanzlei verantwortlich; er wird deßua-
hcn einen jeden zu genauer Befolgung des ge-

genwarligen Reglements anhalten, und er hat
das Recht die Angestellten, die er für die Ar-
betten nicht für fähig erachtet, sogleich zu ent-

lassen, und ihre Stellen durch andere fähigere
Leute nach seiner Auswahl zu besetzen.

3- Er hilft bei ausserordcntlichen Geschäften
den Unterschreibern bei den Abfassungen, und

wacht darauf, daß die Arbeiten so schleunig
als möglich ausgefertigt werden.

4- Es ist ihm unter seiner persönlichen Vcr-
antwortlichkeit aufgetragen, keinen Beschluß des

Raths abgehen zu lassen, der demselben nicht

vorgelesen, von ihm genehmigt worden, mi»
das Original von den Sccretars paraphiert
worden ftye.

Eben so ist er verantwortlich, daß die Aus-
ftrtiguugen den Originale» gleichlautend seyen-

5. Es gehört ebenfalls zu seiner Verantwort'
lichkeit, darauf zu wachen, daß alle Ausftcll,
gungen zu r.chlcr Zeit abgehe», und keine ver,

gessen werde. Er wird deßnahcn eine genau?

Controlle über dieselben führen.



< 22)

6. Er führt über die geheimen Sitzungen des
Raths ein vollständiges lvnd detaillirtes Re-
gister.

7. Er besorgt die Oekonomie des Bureaus
oder kann solche auch einem der Unterschreiber
auftragen. — Ohne seine oder desselben Unter-
schritt können die Saalinspektoren keine Rech-
nung bezahlen. Er ist für die getreue Verwen
dung der Schreibmaterialien verantwortlich.

2. Unterschreiber.

8. Die beiden Unterschreiber verfassen sogleich
nach Tische das Protokoll der Sitzung, jeder
in seiner Sprache, und nachher die von dem
Rathe genommenen Beschlüsse.

y. Diese Abfassungen müssen so immer mög
lich den gleichen Tag fertig gemacht werden,
um den andern Tag dem Rctthe zur Genehmi
gung vorgelegt werden zu können.

io. Sie führen über dieß das Manual der
geheimen Sitzungen, jeder in seiner Sprache.
Diese Manuale dürfen nie mehr als acht Tage
zurük seyn.

Dollmetsch.
11. Ausser den mündlichen Uebersetzungen in

den Sitzungen des Raths, sind dem Dollmetsch
die schriftlichen Uedersetzungen in die französische
Sprache aufgetragen.

Uebersetzer.
12. Dem Uebersetzer bei der Kanzlei sind die

Uebersetzungen in die deutsche Sprache aufge-
»ragen. Er besorgt ferner die Eollationen der
Protokolle, Manuale, Gesezbücher, Ausferti-
gungen und Copien in beiden Sprachen, und
hilft nach, wo es nöthig ist.

Regjstrator.
u.^'^^^egistrator führt genaue und detail-lierte Register, über die Beschlüsse und Ver-
Handlungen des Raths. - Seine Arbeit muß
so viel möglich täglich beendigt seyn.

Kbcrschreider wird dem Rathe ehe-

mà/" w
Zur Errichtung einer zwek-

«UMgen Registratur vorlegen.

Archivar.
Der Archivar ordnet und schreibt täglich

die eingehenden Schriften «in, für die er dem
Oberschreiber verantwortlich ist.

16. Der Oberschreiber wird dem Rathe ein
zwekmäßiges Reglement über die Organisation
des Archivs vorlegen.

17. Der Archivar führt ferner das Register
der Commissionen, der Tagesordnung und der
Vertagungen, und das Rechnungsbuch der
Saalinsvektoren.

13. Seine Arbeit muß täglich beendigt seyn.

2. Copisten des Protokolls.
19. Die Protokollisten führen

Die Protokolle der geheimen und öffeitt.
lichen Sitzungen.

U. Das Gesezbuch;
der eine in deutscher, verändere in französischer
Sprache.

20. Ihre Arbeit darf höchstens um 4 Tage
zurük seyn.

2. Copisten des Manuals.
21. Die beiden Manualisten führen die Ma-

nuale der öffentlichen Sitzungen und und ma-
chen die Ausfertigungen an den Senat und
an das Vollziehungsdirektcrium.

22. Ihre Arbeit muß so viel möglich täglich
beendigt seyn.

C 0 p i st.

2g. Es wird ein Copist angestellt, der tu
beiden Sprachen fertig schreibe; ihm sind alle
Copie» überkragen, und cr ist gehalten nachzu-
helfen, wo ihn der Oberschreiber anweisen wird.

Staatsboth.
24. Der Staatsboth muß bei den Sitzungen

des Raths in seiner Amtskleidung gegenwartig
seyn. Er besorgt die getreue Abgebung aller
Ausfertigungen der Kanzlei.

25. Im Fall von Krankheit oder Urlaub kann
er seine Verrichtung unter Genehmigung des

Raths einem Angestellten bei der Kanzlei über-
tragen.

2. W e i b e l.
26. Beide Weibel müssen immer bei den Si-

tzungen des Raths in ihrer Amtskleidnna ge<

genwärtig seyn.
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27. Aussert den Sitzungen ist der eine zu der
Verfügung des Präsidenten und der Commis-
siouen, der andere muß auf der Kanzsei ge-
geuwärtig seyn, und kann sich ohne Erlaubniß
des Oberschreibers nicht entfernen. Sie kön
neu in diesen Verrichtungen zu acht Tagen ab-
wechseln.

Allgemeine Vorschriften.
28. Die Angestellten an der Kanzlei sollen

im Sommer Morgens um Uhr, und im
Winter um 8 llhr an ihrer Arbeit seyn. Sie
bleiben da bis »ach aufgehobner Sitzung, stellen
sich eine halbe Stunde nachher wieder ein, und
arbeiten bis Abends, je nachdem es die Ge-
schafte erfordern. Der Sonntag Nachmittag
ist frei, außerordentliche Geschäfte vorbehalten

2Y. Im Fall einer langwierigen Krankheit
eines der Angestellten kann der Oberschreiber
bis zu seiner Genesung einen andern tüchtigen
Mann an seine Stelle setzen, um die Arbeiten
nicht zurük zu lassen.

zc>. Wenn einer der Angestellten bei seiner
ihm zugetheilten Arbeit nicht genug beschäftigt,
oder äusserst dringende Arbeit vorhanden wäre,
so kann der Ooerschreibcr die vorhandene Ar-
deit jedesmal vertheilen.

Anhang.
Li. Bis nach der Umarbeitung und Beendn

gung der alten Arbeiten kann sich der Ober-
schreibcr einen tüchtigen Mann auswählen, der

dieselben unter seiner Aufsicht so schleunig als
möglich beendige.

go. Es ist eine Commission, besiehend aus
den BB. Iomini, Cartier nnd«Erlacher
ernennt, welche die alten Protokolle, so wie d-e Einreg-sinruogsgebi-hr nicht bezahlen, wann

' ^ lachsehe, und unter->l>^ auch ,chon sparer erst regiftrirt worden.

Inländische Nachrichte».
Zürich, zo. Oktob. Gegen Bünden hat

man sich in den lezten Tagen geschlagen, und
einige östreichische Gefangene gemacht; sonst

hat die östreichische Hauptarmee bereits in der

Gegend von Doneschingen die Kantonirungs-
quartiere bezogen. Dagegen scheinen die Fran-
ken ernsthafte Ansialten zu machen, um über

den Rhein zu gehen. Bei der unbegreiflichen
Nachlässigkeit, mir welcher die Bedürfnisse fur
die Truppen heröeigeschaft werden, ist es auch

nicht anders möglich, als sie müssen diesen

Versuch wagen, denn unser Land ist völlig
aufgezehrt; und bei dem Plünberungsgeist der

Truppen würde zulezt Mord und Todsch/ng
daraus erfolgen, indem es schon jezt hin und
wieder zu Thätlichkeiten zwischen den Bauren
und Soldaten gekommen seyn soll. — Gestern
sind die Frankfurter Meßfieranten mit einem
kaiserlichen Paß hier angekommen; sie muß»«
von Schafhausen, wo sie immer waren, nach

Basel reisen wo sie durch die Vorposten durch«
gelassen wurden; sie sagen, daß Suwarow
in Lindau sein Hauptquartier habe, und seine
Armee von Stein bis in Bündten postirt sey;
hingegen stehen die Deutschen von Stein dem
Rhein nach herunter. In Bayern seyen die

ersten Abtheilungen von einem neuen russischen

Corps von üo,c>oo Mann angekommen, auf

das Suwarow wqxte, um «inen neuen Angriff
zu wagen; die Deutschen hingegen hätten we-

nig Lust etwas weitcrs in diesem Jahr zu un«

tcrnehmen.

Grosser Rath, gr. Okt. Beschluß, daß

die vor dem Abgabengtsez geschloßnen Käufe

sie collalioniert sind, nachseh

zeichne. > Senat, zr. Okt. Constitutionsdcbatten. ^
gz. In Zukunft soll hierüber der § 58- des Der Senat beschließt : Es soll eine Central«

Reglements sorgfältig gehandhabet werden. —— -- ^ ^ o«

z4. Es soll dem Senat vorgeschlagen wer-
de», das Gesez vom 17. Nov. 17Y8. über die

Anstellung eines italienischen Dsllmetsches zu-
rüknehmen.

?5. Alle Verfügungen über die Kanzle«

des sir. Raths, welche mit dem gegenwärtigen
Reglement im Widerspruch sieben,,sind ecus-

gehoben.

Verwaltung in Helvetien seyn ; — sie soll aus ft«

viel Gliedern bestehen, als Wahlversammlun«
gen sind. — Auf jede Wahlversammlung l'olle^
8 Glieder in das gefczgebende Corps getraut
werden; — von diesen treten 5 in den gro^i,
g in den Revisionsrath. — Der oberste Ge-
richishof soll aus 26 Gliedern bestehen; — ^
theilt sich in 2 Abtheilungen, für Cassation w
Civil« und Criminalfälltn.
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